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Rechtssatz

Es besteht die Möglichkeit sowohl eine tatsächlich erfolgte Versetzung im Wege der Erhebung einer Beschwerde gegen

den Versetzungsbescheid als auch die durch Weisung erfolgte Dienstzuteilung im Wege eines zulässigen

Feststellungsbegehrens im Verwaltungsweg zu bekämpfen (vgl. VwGH 14.10.2013, 2013/12/0042).
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